
 

Synopse zum Vertrag über die Durchführung und Vergütung des Rettungsdienstes 

im Rettungsdienstbereich Stadt Erfurt 

 

Vertrag vom 06.06.2016  (alt) Vertrag vom 08.06.2017 (neu) 
 

§ 6 Einsatzvergütung 

1. Der Träger des Rettungsdienstes, die Durch-

führenden und die Kostenträger gehen von 

einem jährlichen Kostenvolumen in Höhe 

von 

               6.444.314 EUR 

 

und folgenden Einsatzzahlen für den Zeit-

raum 01.06.2016  bis 31.05.2017  aus: 

 

Einsatzzahlen (ohne Fehleinsätze): 

 

RTW: 24.000 Einsätze 

NEF:    8.900 Einsätze 

KTW: 11.400 Einsätze 

            44.300 Einsätze 

 

 

 

2.   Im Gesamtkostenvolumen nach § 6 Nr. 1 ist 

gemäß Anlage 3 ein Gesamtbetrag für Aus-

bildungskosten für Notfallsanitäterinnen 

und Notfallsanitäter in Höhe von 176.860 

EUR zweckgebunden auf der Grundlage des 

Konsenspapiers enthalten.  
 

 

 

 

 

3.  Im Gesamtkostenvolumen nach § 6 Nr.1 ist 
gemäß Anlage 3 ein Gesamtbetrag für Kos-
ten für die weitere Ausbildung von Rettungs-
assistentinnen und Rettungsassistenten zu 
Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter und 
für die Vorbereitung zu Ergänzungsprüfungen 
in Höhe von 

 
  68.296 EUR  
     zweckgebunden enthalten. 
 
4. Das jährliche Kostenvolumen ohne Kosten 

nach § 6 Nr. 2 und 3 (Ausbildungskosten und 
Kosten der weiteren Ausbildung) beträgt  

 
  6.199.158 EUR 
 
 für den Zeitraum vom 01.06.2016 bis 

31.05.2017. 
 
5. Einsatzzahlen (mit Fehleinsätzen) zur Ermitt-

lung der einsatzbezogenen Sachkosten im 
Rahmen der Erlösberechnung nach § 6 Nr.8: 

 

 

§ 6 Einsatzvergütung 

1.   Der Träger des Rettungsdienstes, die Durch- 

       führenden und die Kostenträger gehen von 

      einem jährlichen Kostenvolumen in Höhe von 

                

                   7.930.013 EUR 

 

gemäß des anliegenden Kosten-und Leis-

tungsnachweises (Anlage3) und folgenden  

Einsatzzahlen (ohne Fehleinsätze): 

 

RTW: 25.900 Einsätze 

NEF:    8.200 Einsätze 

KTW: 11.700 Einsätze 

            45.800 Einsätze 

 

für den Zeitraum 01.06.2017  bis 31.05.2018  

aus: 

 

2.   Im Gesamtkostenvolumen nach § 6 Nr. 1 ist 

ein Gesamtbetrag für Notfallsanitäterinnen 

und Notfallsanitäterin Höhe von  

                           340.919 EUR 

       zweckgebunden…  
       …Die Beträge sind dem Erlösausgleich nach 

§6 Nr. 8 für den folgenden Vertragszeitraum 

hinzuzurechnen und werden durch den Aufga-

benträger dem Durchführenden in Abzug ge-

bracht und an die Kostenträger zurückgezhalt 

 

3.  Im Gesamtkostenvolumen nach § 6 Nr.1 ist ein 
Gesamtbetrag für Kosten für die weitere Aus-
bildung von Rettungsassistentinnen und Ret-
tungsassistenten zu Notfallsanitäterinnen und 
Notfallsanitäter und für die Vorbereitung zu 
Ergänzungsprüfungen in Höhe von 

 
 37.093 EUR  
 
     zweckgebunden enthalten.  
     
4. Das jährliche Kostenvolumen ohne Kosten 

nach § 6 Nr. 2 und 3 (Ausbildungskosten und 
Kosten der weiteren Ausbildung) beträgt  

 
  7.552.001 EUR 
 
 für den Zeitraum vom 01.06.2017 bis 

31.05.2018. 
 
5. Einsatzzahlen (mit Fehleinsätzen) zur Ermitt-

lung der einsatzbezogenen Sachkosten im 
Rahmen der Erlösberechnung nach § 6 Nr.8: 

 



  
     RTW:           24.316   Einsätze  
 NEF:              9.595   Einsätze  
 KTW            12.212   Einsätze 
 Gesamt:       46.123   Einsätze 
 
6. Für die Benutzung der vom Vertrag erfassten 

Rettungsmittel werden folgende Benutzungs-
entgelte vereinbart: 

 
RTW: 172,16 EUR/Einsatz incl. 12,16 EUR      

                                                      Leitstellenkosten 

NEF:  183,09 EUR/Einsatz incl. 12,16 EUR 

                                                      Leitstellenkosten 

KTW: 107,16 EUR/Einsatz incl. 12,16 EUR 

                                                      Leitstellenkosten. 

 

 
7.    Um Überzahlungen in Höhe von 246.360 EUR      

auf Grund von Mehreinsätzen des Zeitraumes 

06/15 bis 05/16 (abgelaufener Vertragszeit-

raum)… 

 …um den Ausgleichsbetrag in Höhe von  

        5,56 EUR/Einsatz reduziert.  

 

Daher ergeben sich für den Zeitraum vom 

01.06.2016 bis 31.05.2017 folgende Zahlbeträ-

ge: 

 

RTW 166,60 EUR/Einsatz incl. 12,16 EUR 

                                                              Leitstellenkosten 

NEF 177,53 EUR/Einsatz incl. 12,16 EUR 

                                                              Leitstellenkosten 

KTW 101,60 EUR/Einsatz incl. 12,16 EUR 

                                                              Leitstellenkoste 

  
     RTW:           29.003   Einsätze  
 NEF:              8.802   Einsätze  
 KTW            12.094   Einsätze 
 Gesamt:       49.899   Einsätze 
 
6. Für die Benutzung der vom Vertrag erfassten 

Rettungsmittel werden folgende Benutzungs-
entgelte vereinbart: 

 
RTW: 216,46 EUR/Einsatz incl. 12,46 EUR      

                                                      Leitstellenkosten 

NEF:  128,30 EUR/Einsatz incl. 12,46 EUR 

                                                      Leitstellenkosten 

KTW: 157,46 EUR/Einsatz incl. 12,46 EUR 

                                                      Leitstellenkosten. 

 

 
7.    Um Überzahlungen in Höhe von 152.653 EUR      

auf Grund von Mehreinsätzen des Zeitraumes 

06/16 bis 05/17 (abgelaufener Vertragszeit-

raum)… 

 …um den Ausgleichsbetrag in Höhe von  

        3,33 EUR/Einsatz reduziert.  

 

Daher ergeben sich für den Zeitraum vom 

01.06.2017 bis 31.05.2018 folgende Zahlbeträ-

ge: 

 

RTW 213,13 EUR/Einsatz incl. 12,46 EUR 

                                                              Leitstellenkosten 

NEF 124,97 EUR/Einsatz incl. 12,46 EUR 

                                                              Leitstellenkosten 

KTW 154,13 EUR/Einsatz incl. 12,46 EUR 

                                                              Leitstellenkosten 

9. neuer Absatz 

Die anliegenden Kosten-und Leistungsnach      

weise (KLN) sind Bestandteil des Vertrages.      

Die Richtigkeit der Höhe der ausgewiesenen      

Personalkosten zum Zeitpunkt der Vertragsver-

handlung bestätigt der bevollmächtigte des 

jeweiligen Durchführenden durch seine Unter-

schrift. Sollten die tatsächlichen Personalkosten 

durch nachweislich falsche Angeben im KLN 

während der Vertragslaufzeit unterschritten 

werden, wird den Kostenträgern die Möglichkeit 

der Rückforderung dieser Überzahlung einge-

räumt. 

 

Neu Anlage 3 

Kosten und Leistungsnachweis Rettungsdienst 

Neu Anlage 4 

Zusammenfassung der Personalkosten - Bestäti-

gung 

 

§ 9 Gültigkeitsdauer 

 

1. Dieser Vertrag tritt am 01.06.2016 in Kraft 

und endet am 31.05.2017. 

 

§ 9 Gültigkeitsdauer 

 

1.  Dieser Vertrag tritt am 01.06.2017 in Kraft 

und endet am 31.05.2018. 

 


